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1 Einleitung 
 

In den letzten Jahrzehnten nahm die Bedeutung von Leasing sowohl von Mobilien als 

auch von Immobilien immer mehr zu (vgl. Wellinger/Knauder 2007, S. 85). 

Jedes dritte zugelassene Fahrzeug in Österreich ist bereits geleast. Dies bestätigt der 

Verband österreichischer Leasinggesellschaften anhand der Bundesländer-Leasingquote 

2012 (siehe Abb. 1). Jede zweite LeasingnehmerIn ist eine Privatperson. Immer mehr 

private VerbraucherInnen erwerben ihre Fahrzeuge nicht mehr durch einen Barkauf, 

sondern sichern sich durch einen Leasingvertrag lediglich die Nutzung des Leasingobjekts 

für eine bestimmte Zeit. Im Segment des Immobilienleasings gab ebenfalls einen Anstieg 

im Neugeschäft um +12,9% auf 255 Mio. Euro an (vgl. Steinmann 2013). Diese 

Entwicklung und steigende Nachfrage von Leasingfinanzierungen könnte auf das im Jahr 

2007 eingeführte Regelwerk Basel 2 zurückzuführen sein, welches zu einer deutlich 

bemerkbaren Verteuerung der klassischen Kreditfinanzierung führte (vgl. Haeseler/Gressl 

2007, S. 556).  

Der griechische Philosoph Aristoteles sagte schon in der Antike: „ Der Reichtum besteht 

vielmehr im Gebrauch als im Eigentum (Aristoteles 350 v. Chr.)“. 

Der Gedanke des Nutzens rückt immer mehr in den Vordergrund und bewegt sich weg 

vom Gedanken des Eigentumserwerbs.  

Bundesländer-Leasingquote 1-12/2012  

Bundesland Leasingquote in % 

Wien 38,5 

Niederösterreich 35,1 

Burgenland 29,2 

Steiermark 31,6 

Kärnten 35,3 

Tirol 34,3 

Vorarlberg 37,9 

Salzburg 31,2 

Oberösterreich 28,2 

Österreich Gesamt 33,7 

Abb. 1: KFZ-Leasingmarkt in Österreich 
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1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 
 

Das Wort „Leasing“ kommt aus dem Englischen und stammt von dem Verb „to lease“ ab. 

Dies bedeutet übersetzt so viel wie „mieten, pachten oder überlassen“ (vgl. 

Langenscheidts Großes Schulwörterbuch (Englisch-Deutsch), S. 678).  

 

Viele VerbraucherInnen verbinden mit Leasing gewisse Vorurteile und sind dann im 

Beratungsgespräch häufig positiv überrascht, welche Vorteile und Möglichkeiten Leasing 

bietet. Diese Erfahrung hat die Autorin in ihrer Tätigkeit bei einer Universalbank gemacht 

und möchte aufgrund dessen in dieser Arbeit eine Empfehlung bzw. Hilfestellung für 

PrivatkundInnen hinsichtlich der Finanzierungsart erarbeiten. Außerdem sollen die 

Auswirkungen der aktuellen Finanzkrise erörtert und sowohl für die VerbraucherIn als 

auch für die Leasinggesellschaften dargestellt werden. Des Weiteren soll erforscht 

werden, ob das Leasingmodell für PrivatkundInnen noch zeitgerecht ist und ob es trotz 

Finanzkrise noch Vorteile bietet und welche es bietet.  

 

1.2 Aufbau und Struktur 
 

Die vorliegende Thesis gliedert sich in sechs Abschnitte.  Im ersten Kapitel wird nach der 

Einleitung und Darstellung der Ausgangssituation der Aufbau und die Struktur kurz 

erläutert und die angewandte Methodik vorgestellt.  

Im zweiten Kapitel werden Grundlagen und wichtige Begriffe zum Thema Leasing 

geklärt. Der Unterschied von Operating Leasing und Financial Leasing stellt hier ebenfalls 

einen wichtigen Punkt dar. Des Weiteren werden die Voraussetzungen, die eine 

PrivatkundIn erfüllen sollte, um einen Leasingvertrag abzuschließen dargestellt und 

mögliche Sicherheiten seitens der LeasinggeberIn aufgezeigt.  

Im dritten Teil der Bachelorarbeit steht das Mobilienleasing unter besonderer 

Berücksichtigung des KFZ-Leasings im Vordergrund.  

Im vierten Abschnitt der Arbeit wird ein Vergleich zwischen der Leasingfinanzierung und 

der Kreditfinanzierung vorgenommen. Anhand einer Vergleichsrechnung sollen 

Unterschiede aufgezeigt werden und Vor- und Nachteile der jeweiligen 

Finanzierungsform definiert werden. Im letzten Kapitel geht es um die Auswirkungen der 

aktuellen Finanzkrise auf die LeasingnehmerIn und die LeasinggeberIn. Im Fazit sollen 

dann die Empfehlungen für die KundInnen mit einer Zusammenfassung und der Meinung 

der Autorin widergespiegelt werden.  
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1.3 Methodik 
 

Die Vorgehensweise dieser Bachelorarbeit entspricht einer nicht empirischen 

wissenschaftlichen Arbeit. Das bedeutet sie haben nicht die empirische Wirklichkeit zum 

Gegenstand. In einer reinen Literaturarbeit sollen vorhandene Aussagen als 

Erkenntnisquelle herangezogen werden. Literatur und Sekundärdaten, sowie 

wissenschaftliche Journale bzw. Fachzeitschriften und Online-Publikationen werden als 

Quellen verwendet. Das Thema „Leasing für Privatkunden in Österreich“ soll theoretisch 

reflektiert und anhand von Diskussionen im Text bearbeitet werden um am Ende 

Rückschlüsse ziehen zu können. Ebenfalls fließen Erfahrungen und Fallbeispiele aus der 

Tätigkeit der Autorin bei einer Universalbank mit ein.  

 

2 Grundlagen über Leasing  
 

Gegenstand dieses Kapitels ist, Grundlagen über die Leasingfinanzierung zu erläutern. 

Hierbei soll zuerst eine Begriffsdefinition vorgenommen werden. Danach werden 

Merkmale von Leasingobjekten, Leasinggeber und Leasingnehmer dargestellt.  

 

2.1 Begriffsdefinition: „Leasing“ 

 

Der Begriff Leasing ist im Laufe der Zeit im Sprachgebrauch ein eigenständiger Begriff 

für ein Finanzierungsmodell geworden. Jedoch wird diese Finanzierungsart oft sehr 

unterschiedlich interpretiert und variiert daher in ihrer Bedeutung. In der Literatur gibt es 

mittlerweile viele unterschiedliche Begriffsdefinitionen (vgl. Kuhnle/Kuhnle-Schadn 

2001, S. 13).  

Im Allgemeinen stammt das Wort „Leasing“, wie bereits erwähnt, von dem Englischen 

Verb „to lease“ ab, was übersetzt so viel bedeutet wie „mieten, pachten oder überlassen“ 

(vgl. Langenscheidts Großes Schulwörterbuch (Englisch-Deutsch), S. 678).  

Um jedoch trotz allem eine möglichst genaue Abgrenzung des Begriffs entwickeln zu 

können, werden nachfolgend unterschiedliche Definitionen erläutert, um anschließend 

eine eigene Definition vornehmen zu können.  
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„ Leasing ist ein Rechtsgeschäft eigener Art über die entgeltliche Nutzungsüberlassung 

von Wirtschaftsgütern, wobei deren Auswahl und Spezifikation in der Regel durch den 

Nutzer erfolgt. Im Gegensatz zum Miet- bzw. Bestandsvertrag werden jedoch das 

Investitionsrisiko (wirtschaftliche Risiken und Chancen) sowie die Sach- und Preisgefahr 

überwiegend auf den Nutzer (Leasingnehmer) übertragen. Allenfalls werden vom 

Leasinggeber auch noch über die bloße Nutzungsüberlassung hinausgehende, damit 

wirtschaftlich zusammenhängende Dienstleistungen erbracht (Verband österreichischer 

Leasinggesellschaften)“.  

Folgende steuerrechtliche Definition findet sich in den österreichischen 

Einkommenssteuerrichtlinien wieder: „ Mit Leasing werden Verträge bezeichnet, die von 

den üblichen Mietverträgen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) (sog. 

Operating-Leasing) bis zu verdeckten Ratenkaufverträgen reichen. Die Abgrenzungsfrage 

stellt sich in erster Linie bei den Finanzierungs-Leasingverträgen. Diese ersetzen die 

herkömmliche Form der Investitionsfinanzierung. Für die Finanzierungsleasingverträge 

ist weiters typisch die für beiden Seiten grundsätzlich unkündbare Grundmietzeit und die 

Verlagerung der Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Beschädigung des 

Gegenstandes auf den Leasingnehmer (Einkommensteuerrichtlinien 2000, Kapitel 2.5).“ 

 

Aufgrund dieser beiden unterschiedlichen Begriffsdefinitionen lässt sich 

zusammenfassend sagen:  

 

Leasing ist eine Finanzierungart, welche über eine bestimmte Laufzeit die Nutzung des 

Leasingobjekts (Mobilien oder Immobilien) zum Inhalt hat.  

Des Weiteren geht es um ein Rechtsgeschäft, bei dem die LeasingnehmerIn sich 

vertraglich verpflichtet, der LeasinggeberIn ein Entgelt  für die Nutzung zu bezahlen. Die 

LeasinggeberIn bleibt Eigentümer des Leasingobjekts. Die LeasingnehmerIn übernimmt 

für die Laufzeit des Vertrags die Risiken und Pflichten der EigentümerIn. Zusätzlich kann 

man zwischen direkten Leasing und indirekten Leasing unterscheiden. Beim direkten 

Leasing wird das Leasingobjekt von der HerstellerIn verleast (Herstellerleasing) (vgl. 

(vgl. Quantschnigg et al. 2003, S. 17). Wohingegen beim indirekten Leasing eine 

Leasinggesellschaft zwischengeschaltet wird (vgl. Schermann/Volcic 2010, S.259).  
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 Abb. 2: Indirektes versus direktes Leasing 

                                  

2.2 Leasingobjekte 

 

Leasingobjekte werden in drei Sparten eingeteilt: Mobilien (bewegliche Wirtschaftsgüter), 

Immobilien (unbewegliche Wirtschaftsgüter) und KFZ.  

Kraftfahrzeuge stellen hierbei eine Unterkategorie der Mobilien dar, werden jedoch als 

eigene Gattung angeführt, das sie im Leasinggeschäft eine große Bedeutung haben.  

- Kraftfahrzeuge 

- PKW 

- Motorräder 

- LKW 

- Autobusse 

- Sonderfahrzeuge 

- Mobilien 

- Geräte 

- Maschinen 

- Vorrichtungen 

- EDV 

- Inneneinrichtung  

Leasingnehmer Leasinggeber 

Leasingnehmer 

Kaufpreis 

Leasingnehmer Leasingnehmer 
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-Immobilien 

- Baulichkeiten auf Eigen- oder Fremdgrund (vgl. Erste Bank 2013, Arbeitsanweisungen 

zu Leasing). 

 

Auf das Mobilienleasing, KFZ-Leasing und Immobilienleasing wird jedoch noch 

gesondert in Kapitel 2.5 und 3 eingegangen. 

 

Leasingobjekte müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um „leasingfähig“ zu sein. 

Das heißt nicht jedes Wirtschaftsgut kann geleast werden.  

Eine wichtige Voraussetzung ist hierbei, dass das Leasingobjekt eine wirtschaftlich 

selbständige Einheit bildet. Das bedeutet, dass es einzeln zu bewerten sein muss und 

physisch nicht mit einem anderen Objekt verbunden sein darf. Durch eine mögliche 

Trennung darf somit das Wirtschaftsgut nicht zerstört oder beschädigt werden. Ein 

Beispiel hierfür wäre eine Klimaanlage. Diese kann nur durch Zerstörung der Wand 

getrennt werden. Außerdem stellt die Möglichkeit des Eigentumserwerbs eine weitere 

Voraussetzung der Leasingfähigkeit dar. Die Abnutzbarkeit und ein Verlust des Werts des 

Leasingobjekts, sowohl technisch als auch wirtschaftlich, ist unabdingbar. Keinesfalls darf 

ein Leasingobjekt an Wert gewinnen. Hierfür wäre das Beispiel eines Oldtimers 

anzuführen.  

Grundstücke können jedoch ausnahmsweise, obwohl sie durch Gebrauch ebenfalls nicht 

abgenutzt werden, mit einem Gebäude mitgeleast werden. Sie sind ein wesentlicher 

Bestandteil beim Immobilienleasing.  

Außerdem stellt die mittel-bis langfristige Nutzungsdauer eine weitere Bedingung dar. 

Das heißt, das Leasingobjekt sollte eine Lebensdauer von mindestens vier bis fünf Jahren 

haben.  

Eine ausreichende Marktgängigkeit definiert ein leasingfähiges Wirtschaftsgut. Die 

Beschränkung der Nutzung auf eine LeasingnehmerIn hat zur Folge, dass das 

Leasingobjekt nicht leasingfähig ist. In diesem Fall handelt es sich um „Spezialleasing“. 

Eine Verwendung durch Dritte ist dann nicht mehr möglich. Hierunter fallen 

beispielsweise öffentliche Straßen, Brücken oder Spezialanlagen (vgl. Kuhnle/Kuhnle-

Schadn 2001, S. 17-19). 
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2.3 LeasinggeberIn 
 

Die LeasinggeberIn ist die HerstellerIn selbst oder tritt in Form einer Leasinggesellschaft 

auf, um der LeasingnehmerIn das Leasingobjekt zur Nutzung bereit zu stellen. 

In Österreich sind derzeit 329 Leasinggesellschaften in der Mitgliederdatei der 

Wirtschaftskammer eingetragen (vgl. WKO Österreich, Stand 2. Quartal 2013). 

Insgesamt gesehen, lassen sich Leasinggesellschaften in herstellerunabhängige und 

herstellerabhängige Leasinggesellschaften unterteilen.  

Bei herstellerabhängigen Leasinggesellschaften ist die ProduzentIn selbst die 

LeasinggeberIn. Das Unternehmen verfolgt hier als Haupttätigkeit einen anderen 

Wirtschaftssektor, geht jedoch ebenso dem Leasinggeschäft nach, um Marktanteile zu 

gewinnen und den Absatz zu fördern.  

Herstellerunabhängige Leasinggesellschaften gehören nicht zu 

InvestitionsgüterherstellerInnen oder-importeurInnen. Die Leasinggesellschaft ist eine 

rechtlich selbständige Einheit und ist nicht an die Herstellerinteressen gebunden. Oftmals 

bestehen jedoch Kooperationen zwischen den Leasinggesellschaften und den 

HerstellerInnen. Herstellerunabhängige Leasinggesellschaften lassen sich des Weiteren 

unterteilen in universelle LeasinganbieterInnen, branchenbezogene LeasinganbieterInnen 

und objektbezogene LeasinganbieterInnen (vgl. Siebert 2001, S. 19)  

Universelle LeasinganbieterInnen verleasen alle Arten von Leasingobjekten, wohingegen 

branchenspezifische LeasinggeberInnen nur Leasingobjekte aus gewissen Branchen 

anbieten. Durch spezifisches Know-How wird die Kundenbindung verstärkt und man 

kann über den Preis gehen.  

Objektbezogene LeasinggeberInnen sind auf spezielle Leasinggüter beschränkt (Vgl. 

Olfert 2001, S. 37). 

 

2.4 LeasingnehmerIn 

 

Die LeasingnehmerIn ist die VertragspartnerIn der LeasinggeberIn und kann auch als 

MieterIn benannt werden. LeasingnehmerInnen lassen sich in drei Kategorien unterteilen:  

- Privatpersonen: hierunter sind Leasingverträge mit KonsumentInnen zu verstehen 

- Kommerz: alle Leasingverträge, die mit Unternehmen abgeschlossen werden, 

inklusive FreiberuflerInnen 
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- Öffentliche Institutionen: wie zum Beispiel Bund, Länder und Gemeinden. (Vgl. 

Chirikdjan 2008, S. 16) 

2012 sieht die Neugeschäftsvolumenaufteilung gesamt nach Kundengruppen wie folgt 

aus:  

 Unternehmen          3.618 Mio. EUR (72%) 

 Privatkunden          1.173 Mio. EUR (24%) 

 Öffentliche Hand    226 Mio. EUR (4%) 

      (vgl. Verband Österreichischer Leasinggesellschaften 2013) 

Bei Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen ist die größte Kundengruppe die der 

KommerzkundInnen. Im Jahr 2012 hielten sich die Verluste mit -3,5% (62,1 Mio. Euro) 

relativ gering. Bei den PrivatkundInnen hingegen konnte man eine leichte Steigerung im 

Neugeschäftsvolumen mit 0,04% (0,5 Mio. Euro) beobachten. Die schwächste der drei 

Gruppen stellt die öffentliche Hand dar. Hier musste man einen Verlust von 42,4% (9,5 

Mio. Euro) hinnehmen (vgl. Hudec/Riedmüller/Sinkovits 2013, S. 6). 

 

2.5 Leasingarten 

 

Da in dieser Bachelorarbeit hauptsächlich PrivatkundInnen im Mittelpunkt stehen, soll in 

diesem Kapitel vollständigkeitshalber ein Überblick über die unterschiedlichen 

Leasingformen gegeben und die Formen des Leasings bei Unternehmen nur kurz 

angerissen werden. Dabei sollen die Unterschiede zwischen Operating Leasing und 

Financial Leasing deutlich werden. Des Weiteren soll das immer mehr an Bedeutung 

gewinnende Sale-and-lease-back-Verfahren erklärt werden und spezifische Eigenschaften 

dessen aufgezeigt werden.  

 

2.5.1 Operating Leasing 

 

Operating Leasing kann mit einem normalen Mietvertrag im Sinne des ABGB verglichen 

werden welcher kurzfristig und jederzeit aufgekündigt werden kann. „Wirtschaftlicher 

Zweck eines solchen Mietvertrages ist einerseits, sich die Nutzung eines Gegenstandes zu 

sichern, wenn er für eine wesentlich kürzere Zeit als die technische Lebensdauer benötigt 

wird, und andererseits, gewisse Risiken, die mit dem Eigentum verbunden sind, auf den 

Vermieter zu überwälzen (Wöhe/Bilstein 2002, S. 281).“ Aufgrund der Ähnlichkeit zu 

einem zivilrechtlichen Mietvertrag kann Operating Leasing auch als „unechtes Leasing“ 
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bezeichnet werden. Diese Sonderform des Leasings ist dafür ausgerichtet, Engpässe in der 

Produktion oder im Verkauf eines Unternehmens zu überbrücken. Die LeasinggeberIn 

trägt bei dieser Form des Leasings einige Risiken und Pflichten, welche beim Financial 

Leasing bei der LeasingnehmerIn bleiben. Außerdem trägt die LeasinggeberIn auch den 

größten Teil des Investitionsrisikos. Das bedeutet, dass die Leasinggesellschaft das 

Leasingobjekt häufiger verleasen muss, bis es sich amortisiert. Grundsätzlich ist es beim 

Operating Leasing nicht vorgesehen, dass die Leasingraten die Anschaffungskosten des 

Leasingobjekts decken.  

Auch das Risiko eines zufälligen Untergangs oder des Wertverlustes aufgrund technischen 

Fortschritts trägt die LeasinggeberIn bei dieser Finanzierungsform. Die Instandhaltung 

und Versicherung des Leasinggutes bleibt ebenfalls der LeasinggeberIn überlassen. Beim 

Operating Leasing steht ein Eigentumserwerb normalerweise nicht zur Debatte, jedoch 

werden auf diese Art und Weise nur Leasingobjekte geleast, die von vielen potentiellen 

MieterInnen nachgefragt werden und jederzeit wieder zu vermieten sind (vgl. 

Kuhnle/Kuhnle-Schadn 2001, S. 28-29). „Die Bilanzierung von Operate-Leasing-

Verträgen folgt in der Handels- und Steuerbilanz der zivilrechtlichen Gestaltung, wenn 

folgende Merkmale gegeben sind“ (Wöhe/Bilstein 2002, S. 281):  

- jederzeit und kurzfristig kündbar; 

- von der Laufzeit unabhängige Miete, das bedeutet, eine Vollamortisation kann nur bei 

mehreren Vermietungen ermöglicht werden, außer das Vertragsverhältnis kann über 

die gesamte Nutzungsdauer andauern; 

- Investitionsrisiko, Wartung und Instandhaltung beim Leasinggeber 

- Bei Vertragsende hat die LeasingnehmerIn keine Sonderrechte 

Treffen diese Voraussetzungen zu, so ist das Leasinggut bei der LeasinggeberIn in der 

Bilanz zu aktivieren und die Abschreibungen sind über die Nutzungsdauer zu tätigen. Die 

LeasingnehmerIn kann die Leasingraten als Betriebsausgaben steuerlich geltend machen 

(vgl. Wöhe/Bilstein 2002, S. 281). 

 

2.5.2 Financial Leasing 

 

Im Gegensatz zum Operating Leasing wird der Leasingvertrag beim Financial Leasing auf 

eine gewisse Laufzeit abgeschlossen und ist in diesem Zeitraum für beide Vertragsseiten 

nicht kündbar. Die in dieser sogenannten Grundmietzeit zu bezahlenden Leasingraten 

sollen die Anschaffungs- und Herstellkosten inklusive aller Nebenkosten und der Marge 
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des Leasinggebers decken. Die Laufzeit des Vertrages ist in der Regel viel kürzer als die 

betriebliche Nutzungsdauer des Leasingobjekts, sehr häufig jedoch länger als die Hälfte 

der in den Afa-Tabellen angegeben gewöhnlichen Nutzungsdauer und beträgt zwischen 3 

und 6 Jahren. Beim Financial Leasing kann man zwischen Vollamortisationsverträgen und 

Teilamortisationsverträgen unterscheiden (vgl. Wöhe/Bilstein 2002, S. 282). 

 

2.5.2.1 Vollamortisationsleasing  

 

Das Vollamortisationsleasing oder auch Full-Pay-Out-Leasing zeichnet sich durch die 

Vollamortisation während der Laufzeit des Leasingvertrags aus. Das Gesamtentgelt 

beinhaltet deswegen die fast komplette Gesamtamortisation des Leasingobjekts, die 

Zinsaufwendungen und den Gewinn der Leasinggesellschaft. In Österreich beträgt der am 

Ende der Laufzeit übrige Restwert normalerweise zwischen ein bis drei Leasingraten.  

Am Ende der Laufzeit hat die LeasingnehmerIn drei verschiedene Möglichkeiten, die 

einvernehmlich vereinbart werden:  

a) Das Leasingobjekt wird an die Leasinggesellschaft zurückgegeben und an Dritte 

verwertet 

b) Der Leasingvertrag wird verlängert 

c)  LeasingnehmerIn zahlt den Restwert und kauft das Leasingobjekt an. 

 

In Folge der Vollamortisation der Anschaffungskosten binnen der Leasingdauer sind die 

Raten beim Vollamortisationsleasing deutlich höher und die Zinsbelastung aufgrund des 

weniger gebunden Kapitals geringer als in Punkt 2.5.2.2 erwähnten 

Teilamortisationsleasing. Das Mobilienleasing findet in der Praxis häufig bei 

Vollamortisationsverträgen Anwendung, da die Wirtschaftsgüter einen nicht genau 

kalkulierbaren Wertverlauf vorweisen und einer hohen Volatilität unterliegen. Häufig ist 

die Nachfrage am  Second-Hand-Markt nur gering und daher hat das Leasingobjekt am 

Ende der Laufzeit keinen bestimmbaren Marktwert (vgl. Kuhnle/Kuhnle-Schadn 2002, S. 

37).  

 

Das Leasingentgelt bei Vollamortisationsleasing wird wie folgt kalkuliert:  

Aus der Formel der nachschüssigen Entgeltberechnung lässt sich die vorschüssige 

Entgeltberechnung (Raten sind in der Regel im Vornhinein fällig) ableiten.  

Rn = K x (r
n
 x (r-1) / (r

n
-1) Ą  Rv= Rn x 

1

r
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K  = Investitionsbetrag (Gesamtinvestitionskosten) 

r  = 1+p/100 = Aufzinsungsfaktor für Verzinsungsperiode zu p% pro Periode 

n = Laufzeit (meist in Monaten) 

Rn = „unbekannte Entgelthöhe“ bei nachschüssiger Zahlung 

Rv = „unbekannte Entgelthöhe“ bei vorschüssiger Zahlung 

RW = Restwert ist Null und bleibt außer Ansatz!) 

Beispiel:  

Gesamtinvestition 15.000,- Euro (K) 

Vertragslaufzeit 48 Monate (n) 

Zinssatz 2% p.M. = 0,02  (i=r-1) 

Restwert Null nach 48 Monaten (RW=0) 

Rate (vorschüssig) = ? 

 

Rn(n=48) = 15.000 x (1,02
48 

x 0,02) / (1,02
48

 – 1) = 489,03 nachschüssig 

Ą 489,03 : 1,02 = 479,44 vorschüssig 

(vgl. VÖL Leasing in Österreich 2010, S. 15) 

 

 

Abb. 3: Tilgungsverlauf beim Vollamortisationsvertrag  
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2.5.2.2 Teilamortisationsleasing  

 

Beim Teilamortisationsleasing oder Restwert-Leasing wird von der LeasingnehmerIn nur 

ein Teil der Anschaffungs- und Herstellkosten zurückbezahlt. Das Entgelt enthält daher 

die Amortisation eines Teiles der Anschaffungskosten, die Finanzierungskosten und den 

Gewinnanteil der LeasinggeberIn.  

Am Ende der Laufzeit bleibt ein kalkulierter Restwert, welcher sich am Marktwert des 

Leasingobjekts misst. Der Marktwert berechnet sich aus der Objektentwertung und der 

Wiederverwertbarkeit des Wirtschaftsguts. Für das Restwert-Leasing spricht, dass die 

Raten wesentlich niedriger sind, jedoch die Zinsbelastung wegen des höheren gebundenen 

Durchschnittskapitals mehr ist.  

Der Leasingnehmer hat, gleich wie beim Vollamortisationsvertrag, drei Möglichkeiten am 

Ende der Laufzeit:  

a) Rückgabe des Leasingobjekts, Verwertung dessen an Dritte; 

b) Verlängerung des Leasingvertrags  

c) oder Ankauf des Leasingobjekts.  

Das Teilamortisationsleasing findet sowohl im KFZ-Leasing, als auch im 

Immobilienleasing Anwendung (vgl. Kuhnle/Kuhnle-Schadn 2002, S. 36-38) 

Die Entgeltberechnung bei der Teilamortisation:  

Hier ist wie bereits oben beschrieben hat hier die LeasinggeberIn einen Teil der 

Anschaffungskosten noch nicht erhalten, den so genannten Restwert. Diesen Restwert 

bekommt er erst am Ende der Laufzeit durch Verkauf oder Abschluss eines neuen 

Leasingvertrags zurück.  

Es gelten die gleichen finanzmathematischen Grundsätze wie in der Formel beim 

Vollamortisationsvertrag jedoch nur für den amortisierenden Betrag  

K-RW (Gesamtinvestition minus Restwert). 

Zusätzlich muss der Restwert RW in jeder Verzinsungsperiode von Vertragsbeginn bis 

Vertragsende mit dem Periodenzinssatz  

P% = P/100 = r-1 verzinst werden. Die Formel wird somit erweitert zu  

„RWx (r-1)“.  Somit lauten die Formeln bei Teilamortisation:  

Rn = (K-RW) x (r
n
 x (r-1) / r

n
-1) + RW x(r-1)  Ą RV=Rn x 

►
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Beispiel:  

Gesamtinvestition 15.000,- EUR (K) 

Vertragslaufzeit 48 Monate (n) 

Zinssatz 2% p.M. = 0,02 

Restwert 40% nach 48 Monaten (RW) 

Rate vorschüssig = ? 

Rn= (15.000 – 6.000) x (1,02
48

 x 0,02/(1,02
48

-1)) + 6.000 x 0,02 = 413,42 

Ą Rv = 413,42 :1,02 = 405,31  

(vgl. VÖL, Leasing in Österreich 2010, S. 16) 

L  

Abb. 4: Tilgungsverlauf beim Teilamortisationsvertrag 

 

2.5.3 Sale-and-lease-back 

 

„Sale-and-lease-back ist eine Form des Spezialleasings (...) und bezeichnet den Verkauf 

eines Wirtschaftsgutes an eine Leasinggesellschaft bei gleichzeitigem Abschluss eines 

Leasingvertrages zwischen dieser Leasinggesellschaft und dem ursprünglichen Verkäufer 

(Kuhnle/Kuhnle-Schadn 2002, S. 43).“ 

Die Leasinggesellschaft wird zur LeasinggeberIn und die VerkäuferIn zur 

LeasingnehmerIn. Insbesondere zeichnet sich das Sale-and-lease-back dadurch aus, dass 

das für Leasing typische Dreiecksverhältnis fehlt, weil die LeasinggeberIn einen 

Kaufvertrag mit der LeasingnehmerIn abschließt und das Objekt dann mit einem 

Leasingvertrag an die LeasingnehmerIn verleast (LeasingnehmerIn = LieferantIn) des 

Leasingobjekts (vgl. Olfert 2001, S. 88).  
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100% 

Restwert 30% 

Laufzeit 

O
ffen

es K
ap

ital  



                                                      17 

 

Abb. 5: Sale-and-lease-back  

 

Der Nutzen aus Sicht der LeasinggeberIn des Sale-and-lease-back ist, ohne Verzicht auf 

Produktionsmittel Kapital zu beschaffen, stille Reserven aufzulösen (natürliche Personen) 

oder die Bilanz besser zu repräsentieren. LeasingnehmerInnen hingegen sieht in der 

Gewinnrealisierung einen wichtigen Nutzen. Stille Reserven werden aufgedeckt indem 

das Leasingobjekt an den späteren Leasingnehmer verkauft wird.  

Sale-and-lease-back kann in Form der Teil- oder Vollamortisation durchgeführt werden. 

(vgl. Olfert 2001, S. 88-90).   

 

2.5.4 Immobilienleasing 

 

Immobilienleasing bezeichnet das Leasing von unbeweglichen Wirtschaftsgütern. Der 

LeasingnehmerIn wird wegen des Leasingvertrages die langfristige Nutzung der 

unbeweglichen Wirtschaftsgüter ermöglicht.  

Mit Immobilienleasing können sowohl bereits errichtete Gebäude, als auch neu zu 

bauende Gebäude finanziert werden. Leasinggesellschaften bieten zusätzlich neben der 

Finanzierung auch andere Dienstleistungen an, wie z.B. Beratung, Planung, Errichtung 

von Gebäuden bis hin zur laufenden Instandhaltung.  

Immobilienleasing umfasst beispielsweise folgende Leasingobjekte: 

- Wohnhäuser 

- Wohnungen 

- Betriebs- und Geschäftsgebäude  

- Lagerhallen 

Verkäufer/Leasingnehmer 

Leasingvertrag 

Käufer/Leasinggeber 

Kaufvertrag 
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- Tennisplätze 

(vgl. Kuhnle/Kuhnle-Schadn 2002, S. 33).  

Immobilienleasing gibt es nur in Form von Teilamortisationsverträgen.  

 

Beim Immobilienleasing kann man zwischen folgenden Vertragsmodellen unterscheiden 

und wählen:  

Restwertmodell: nur ein Teil der Investitionskosten des Objekts werden durch die 

Leasingzahlungen während der Laufzeit amortisiert. Dieser Teil entspricht dann der 

steuerlich zulässigen linearen Abschreibung. Nur der Restbuchwert der 

Anschaffungskosten des Gebäudes sowie der Buchwert vom Grundstück werden verzinst.  

Kautionsmodell: gleicht grundsätzlich dem Restwertmodell, jedoch werden zu den 

Leasingraten sogenannte Kautionszahlungen geleistet. Die Kaution ist als Forderung der 

LeasingnehmerIn der LeasinggeberIn gegenüber anzusehen. Bei Ankauf des Objekts am 

Ende der Laufzeit kann die Kaution angerechnet werden oder bei Rückgabe des Objekts 

samt Zinsen zurückerstattet werden . 

Mietmodell: es besteht auch die Möglichkeit reine Mietmodelle abzuschließen 

(vgl. Verband österreichischer Leasinggesellschaften, VÖL 2010, S. 43).  

 

2 Leasing für PrivatkundInnen  
 

In folgendem Kapitel geht es darum, die Voraussetzungen, die eine PrivatkundIn erfüllen 

sollte, um einen Leasingvertrag abschließen zu können, zu erläutern. Außerdem sollen die 

Sicherheiten seitens der LeasinggeberIn dargestellt werden und insbesondere das 

Mobilienleasing bzw. KFZ-Leasing genauer durchleuchtet werden.  

 

3.1 Mobilienleasing unter besonderer Berücksichtigung des KFZ-Leasings 
 

Unter Mobilienleasing versteht man das Verleasen von bewegliche Investitions- und 

Konsumgüter, wobei diese Objekte neu oder gebraucht sein können. Das Leasingobjekt ist 

beim Mobilienleasing „mobil/beweglich“ und kann nur ohne Zerstörung der Substanz zu 

einem anderen Ort verlegt werden. 

Beispiele für das Mobilienleasing sind:  

- Einrichtungsgegenstände 
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- Produkte der Büroautomatisation, wie zum Beispiel Kopiergeräte oder Faxgeräte 

- Baumaschinen 

- Produktionsanlagen, wie zum Beispiel Werkzeugmaschinen oder 

Holzbearbeitungsmaschinen 

- Einrichtungen des innerbetrieblichen Transports, wie zum Beispiel Fließbänder, 

automatisationsgestützte Lagersysteme 

- Mobile Anlagen in Hotels (vgl. Kuhnle/Kuhnle-Schadn 2002, S. 35) 

Unter KFZ-Leasing versteht man das Verleasen von Kraftfahrzeugen aller Art. Das KFZ-

Leasing ist als Unterkategorie des Mobilienleasing zu verstehen, es wird allerdings 

aufgrund seiner großen Bedeutung am österreichischen Markt als eigene Gattung geführt. 

In den letzten Jahren wurde das KFZ-Leasing sowohl für Privat- als auch für 

Firmenkunden sehr populär. Insbesondere werden im betrieblichen Bereich immer stärker 

ganze Fuhrparks geleast, wobei die Leasinggesellschaften im Rahmen des 

Fuhrparkmanagements weitere Dienstleistungen anbieten. Beispielhaft können für das 

Kfz-Leasing folgende Leasingobjekte angeführt werden:  

- Personenkraftwagen und Kombi inkl. Zubehör 

- Klein-LKW bis 3,5 t 

- Schwer-LKW über 3,5 t und Anhänger 

- Spezialfahrzeuge (LKW mit Aufbau)  

- Autobusse 

- Motorräder 

Aufgrund der besonderen umsatzsteuerrechtlichen Bestimmungen in Österreich ist derzeit 

im Bereich der Personenkraftwagen nur die Leasingfinanzierung von Neu- und 

Vorführwagen üblich, nicht jedoch von gebrauchten Personenkraftwagen. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass es bei der Leasingfinanzierung zu einer Doppelbelastung der 

LeasingnehmerIn im Bereich der Umsatzsteuer kommt. Einerseits ist die 

Finanzierungsbasis bereits mit der Umsatzsteuer belastet, andererseits unterliegen die 

laufenden Leasingraten der Umsatzsteuer.  

Marke und Typ des Kraftfahrzeuges bestimmen den Anschaffungswert und den Restwert, 

die jährliche Kilometerleistung beeinflusst den Restwert und die Nutzungsdauer. Der 

Restwert entspricht dem marktüblichen Wert des Fahrzeuges am Vertragsende. Die 

Laufzeit oder Nutzungsdauer bestimmt, wie lange das Fahrzeug genutzt werden soll und 

die Höhe der monatlichen Zahlung. Je nach Objekt kann die Laufzeit bis zu 84 Monate 
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betragen.  Eigenmittel können bis zu 50 Prozent des Anschaffungswertes ausmachen und 

tragen maßgeblich zur Senkung der monatlichen Leasingrate bei. Eigenmittel können als 

Kaution abnehmend oder als Kaution feststehend in den Vertrag eingebracht werden (vgl. 

Kuhnle/Kuhnle-Schadn 2002, S. 40-42) 

 

3.2 Voraussetzungen für den Abschluss eines Leasingvertrags 
 

Um eine Leasingfinanzierung abschließen zu können, muss die PrivatkundIn aus Sicht der 

LeasinggeberIn einige Voraussetzungen erfüllen und es müssen wichtige Punkte und 

Rahmenbedingungen im Kundentermin besprochen werden.  

Kredite oder Leasingfinanzierungen dürfen nicht ohne Prüfung der Bonität der KundIn 

vergeben werden. Die LeasingnehmerIn sollte kreditfähig sein, das bedeutet, dass sie/er 

finanziell in der Lage ist, den Kredit wieder zurückzuzahlen. Bei dieser Beurteilung 

besteht immer ein Restrisiko, denn die LeasinggeberIn kann nicht wissen, ob z.B. 

unvorhergesehene Belastungen auf die KundIn zukommen oder er seine Stelle verliert. 

Des Weiteren muss die KundIn kreditwürdig sein. Kreditwürdigkeit kann nicht durch 

Zahlen belegt werden, sondern basiert auf der persönlichen Einschätzung der KundIn, ob 

sie/er die Absicht hat, den Kredit zurückzuzahlen. Die LeasinggeberIn muss darüber 

hinaus eine Vielzahl an Informationen von der LeasingnehmerIn einholen, welche dann 

der Risikoeinschätzung dienen. Zu den notwendigen Kundeninformationen gehören 

persönliche Daten wie zum Beispiel Name, Adresse, Geburtsdatum, Familienstand und 

Anzahl der Kinder (vgl. Schäfer 2002, S. 287-288). Außerdem soll abgeklärt werden, was 

das Auto kosten soll, welche Rate die KundIn sich leisten kann und wie lange er den 

Leasingvertrag abschließen möchte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema 

Einkommen. Die Höhe des Einkommens, Beschäftigungsdauer, berufliche Stellung und 

Aussichten dienen als Basis der Haushaltsrechnung. Hier werden die Einnahmen den 

Ausgaben gegenübergestellt und es kann die monatliche Leistbarkeit errechnet werden. In 

die Haushaltsrechnung fließen unter anderem die exakten Kosten für Miete, 

Versicherungen, Betriebskosten, ORF/Telefon und Handy und KFZ ein. 

Lebenshaltungskosten fließen als Pauschalbetrag in die Haushaltsrechnung ein, dessen 

Höhe abhängig ist von der Höhe des Einkommens, dem Familienstand und der Anzahl der 

Kinder. Unter Berücksichtigung der Leasingrate sollte das Ergebnis am Ende positiv sein. 

Ein weiterer Anhaltspunkt zur Beurteilung der KundIn kann auch das Finanzverhalten 

oder andere bestehende Finanzierungen und die bisherige Kontoverbindung darstellen.  
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Zur Entscheidungsfindung verhilft ebenso das Privatkundenrating. Das bedeutet, dass die 

Ausfallwahrscheinlichkeit einer PrivatkundIn innerhalb der nächsten 12 Monate bewertet 

wird. Die Risikoklasse, welche durch dieses Verfahren ermittelt wird, gibt dabei an, wie 

wahrscheinlich es ist, dass die KundIn in den folgenden 12 Monaten ausfällt, das heißt in 

Rechtsverfolgung landet. Eine positive Abfrage der Warnliste, eine beim 

Kreditschutzverband von 1870 zentral geführte Datei der österreichischen Kreditinstitute, 

rundet die Voraussetzungen für ein Leasing ab. Die Warnliste dient dem Gläubigerschutz 

und der Risikominimierung. Bei dem Kreditschutzverband (KSV) können Kreditinstitute 

Informationen über gewährte Finanzierungen, abgelehnte Kreditanträge, allfällig 

mitverpflichtete Personen oder Schwierigkeiten während der Laufzeit von Finanzierungen 

einholen (vgl. Erste Bank 2013, Bonitätsprüfung Privatkunden).   

 

3.3 Sicherheiten im Leasinggeschäft 
 

Im Gegensatz zum normalen Kredit ist es bei der Leasingfinanzierung normalerweise 

nicht erforderlich spezielle Sicherheiten zu hinterlegen. Aufgrund von Erfahrungswerten 

kann der Wert des Leasingobjektes wegen Erfahrungswerten gut eingeschätzt werden. 

Wird die LeasingnehmerIn zahlungsunfähig, so kann die LeasinggeberIn das 

Leasingobjekt nach dem Mahnverfahren einziehen und verwerten. Abhängig von der 

Risikoeinschätzung und der Bonität können individuell Zusatzsicherheiten, wie zum 

Beispiel Kautionen, Zusatzraten oder Bürgschaften vereinbart werden (vgl. Sparkasse 

Oberhessen, 2013).       

 

3.4 Verbraucherkreditgesetz in Bezug auf Leasingverträge  
 

Am 11.06.2010 trat das Verbraucherkreditgesetz zum Schutz der KonsumentInnen in 

Kraft. Die ErwerberIn von Waren oder Dienstleistungen zum eigenen Nutzen nennt man 

auch KonsumentIn oder VerbraucherIn. Folgende Punkte des Verbraucherschutzgesetzes  

betreffen Leasingverträge:  

 

§ 6 Vorvertragliche Informationspflichten der LeasinggeberIn: Bevor der Vertrag 

unterzeichnet wird, muss die LeasingnehmerIn dem Standardformular „Europäische 

Standardinformationen für Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetzt“ 

zustimmen. Es soll der LeasingnehmerIn ermöglichen, verschiedene Angebote zu 

vergleichen. Darin ist zum Beispiel die Identität der LeasinggeberIn, der 



                                                      22 

Gesamtleasingbetrag, Laufzeit, Höhe der Leasingrate, Sicherheiten, Sollzinssatz und 

Effektivzinssatz sowie sonstige Kosten und Gebühren und die Aufklärung des 

Kündigungsrechts enthalten.  

§ 7 Prüfung der Kreditwürdigkeit der VerbraucherIn: Vor Abschluss eines 

Leasingvertrags ist die Bonität der LeasingnehmerIn mit den entsprechenden 

Datenbanken bzw. durch Einholung der Informationen bei der LeasingnehmerIn zu 

prüfen.  

§ 9 Zwingende Angaben in Leasingverträgen: Folgende Inhalte sind unbedingt im 

Leasingvertrag anzugeben: Laufzeit, Sollzinssatz und Effektivzinssatz, Vorgangsweise bei 

Anpassung des Sollzinssatzes, Folgen bei ausbleibender Zahlung der Raten und 

Informationen zum Kündigungsrecht der LeasingnehmerIn. 

§ 11 Mitteilung über Änderung des Sollzinssatzes: Die LeasingnehmerIn muss bei 

einer Änderung des Sollzinssatzes schriftlich informiert werden. 

§ 16 Kündigungsrecht:  überwiegend ist die Kündigung mit einer 

Rückstellungsverpflichtung verbunden (vgl. VÖL 2010, S. 30-31).  

3 Leasing versus Kredit 
 

In diesem Kapitel sollen anhand einer Vergleichsrechnung Unterschiede zwischen einem 

normalen Kredit und einer Leasingfinanzierung aufgezeigt werden. Um in weiterer Folge 

dann unsere Empfehlung für PrivatkundInnen abgeben zu können. Um auf einen 

Vergleich der Leasingrate zu kommen, wird in den beiden Beispielrechnungen von 

derselben Laufzeit und demselben Zinssatz ausgegangen.  

 

Leasing: Ein Auto der Marke „MINI“ für 20.000 EUR soll mit einem Leasing finanziert 

werden. Die KundIn bringt 5.000 Euro als Eigenkapital mit. Diese werden als Kaution 

feststehend eingebracht. Der Zinssatz beträgt 3,5%.  
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Abb. 6 : Kalkulation Leasingfinanzierung  

 

 

Abb. 7: Beispielrechnung Leasingfinanzierung  

 

Folgende Zusatzkosten fallen bei Abschluss eines Leasingvertrags einmalig an und 

berechnen sich wie folgt: 
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- Bearbeitungsgebühr: 1% vom Anschaffungswert brutto 

- Benutzungsgebühr: 1/30 der Leasingrate pro Tag 

- Typenschein Depotgebühr: 8,40 Euro brutto  

- Vertragsgebühr: bei einem unbestimmten Vertrag ab >36 Monate Laufzeit  

Monatliche Leasingrate x 36 davon 1,1 % + Bearbeitungsgebühr + Benutzungsgebühr 

 

Beim Leasing ist eine niedrige monatliche Belastung möglich. Leasing ist immer auf ein 

konkretes Leasingobjekt bezogen und bei der Erstellung des Leasingangebots kann auf die 

individuellen Nutzungsbedürfnisse des Leasingnehmers eingegangen werden. Beim Leasing 

zahlt die LeasingnehmerIn für die Nutzung des Objekts und kann sich bis zum Vertragsende 

offen, ob er den Vertrag verlängern möchte, auf ein neues Objekt umsteigen möchte, es 

kaufen möchte oder ob er eine Rückstellung möchte. Eigenmittel können in Form von 

Anzahlung / Vorauszahlung eingebunden werden. Sie werden häufig auch Kaution 

abnehmend und Kaution feststehend genannt. Die zusätzlichen Leistungen können beim 

Leasing sehr vielfältig sein. Zum Beispiel kann die KundIn bei der Objektauswahl unterstützt 

werden, günstige Einkaufspreise für das Objekt oder Angebote bei Versicherungen 

bekommen. Unterstützung bei der Verwertung des KFZ, verschiedenste Leasingvarianten und 

Sonderleistungen bei Abschluss einer Versicherung bei der Wiener Städtischen, 

Reifenpartner, Avis, OMV Tankkarte....  

Es erfolgt eine Restwertfestlegung in Höhe des bei Vertragsende zu erwartenden Marktwertes 

(Orientierung gibt der Eurotax-Gebrauchtwagenindex). Die „Grundmietzeit“ beträgt maximal 

90% der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (bei Vollamortisation mind. 40%) (vgl. Erste 

Bank/S-Leasing 2013, Seminarunterlagen „Leasing“).  

 

Kredit:  Ein Auto der Marke „MINI“ soll vergleichbar mit einem Komfort Kredit finanziert 

werden. Das Auto soll 20.000 Euro kosten. Die KundIn hat 5.000 Euro Eigenkapital, welche 

ebenso beim Kauf zusätzlich eingebracht. Somit verbleibt ein Finanzierungsbedarf von 15.000 

Euro. Der Zinssatz beträgt ebenfalls 3,5%.  
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Abb. 8: Beispielrechnung Kreditfinanzierung, Erste Bank 

  

Ein Kredit wird häufig als objektunabhängiger Konsumkredit vergeben und ist für die 

Finanzierung verschiedenster Investitionen aufstockbar und nur durch die Laufzeit anpassbar. 

Der Erwerb des Eigentums steht hier im Vordergrund. Eigenmittel reduzieren hier die 

erforderliche Kredithöhe. Zusätzliche Leistungen oder Dienstleistungen sind bei einem Kredit 

nicht üblich. Restwert oder Teilamortisation ist theoretisch möglich, jedoch in der Praxis 

selten. Hier wurde von einem Zinssatz von 3,5 % ausgegangen. Dies ist jedoch für einen 

Konsumkredit sehr unrealistisch, da man schon mit einem höheren Zinssatz rechnen muss. 

Der Zinssatz wird individuell bei jeder KundIn neu berechnet und ist abhängig von der 

Bonität, Laufzeit und Höhe des Kredits.  

 

 Leasing Kredit 

Finanzierungs-

bedarf 

15.000,- EUR 15.000,- EUR 
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Eigenmittel 5.000,- EUR werden als Kaution 

feststehend hinterlegt und mit 1,5% 

verzinst 

5.000 EUR werden als Eigenmittel 

ebenfalls beim Autokauf verwendet Ą 

keine Zinsen  

Rate  279,96 EUR  300,01 EUR 

Einmalige 

Kosten 

- Bearbeitungsprovision: 200,- EUR  

(Ą 1% vom Betrag) 

- Vertragsgebühr: 113,16 EUR  

- Typenschein-Depotgebühr: 8,40 

EUR 

- Benutzungsgebühr:  

=    EUR Gesamtkosten  

- Bearbeitungsprovision: 450,- EUR 

 (Ą 3% vom Betrag) 

- Kreditprüfkosten:            21,- EUR 

 

 

= 471,- EUR Gesamtkosten 

Zinssatz 

 

 

 

 

Effektiver 

Jahreszinssatz 

3,5% p.a. 

 

 

 

 

5,3276% p.a.  

3,5% p.a. (abhängig von Bonität und 

Kunde, es sollte eher von einem höheren 

Zinssatz ausgegangen werden. Der 

Zinssatz ist variabel und entsprechend der 

Zinsgleitklausel angepasst.  

 

7,9 % p.a.  

 

Gebühr pro 

Abschluss 

 11,16 EUR pro Quartal 

Gesamtbetrag 22.110,76 EUR 23.000,98 EUR 

(18.000,98 EUR + 5000 EUR 

Eigenmittel)  

 

Ergebnis der Vergleichsrechnung:  

Durch den Vergleich der zwei Berechnungen kann nun gesagt werden, dass die KundIn 

beim Leasing eindeutig eine geringere monatliche Belastung hat. Grund dafür ist, dass in 

die Berechnung nur die Nutzung bzw. Wertminderung in das Entgelt einfließt. Ebenfalls 

sind die einmalig anfallenden Gebühren bei Vertragsabschluss beim Leasing niedriger. 
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Für die LeasinggeberIn liegt eine höhere Besicherung durch den Eigentumsvorbehalt und 

Vollkaskoversicherung vor. Dadurch eine geringere  

Eigenmittelhinterlegung erforderlich und die LeasinggeberIn erzielt einen höheren Ertrag. 

Die Liquidität der LeasingnehmerIn wird geschont, da er nur wenig bzw. gar keine 

Eigenmittel benötigt. Darüber hinaus hat die LeasingnehmerIn bei einem Neuwagen ein 

Kostenersparnis, da die Reparaturkosten eines Fahrzeuges pro Kilometer oft günstiger 

sind als bei einem Gebrauchtwagen. Außerdem bietet das Leasing viele Serviceleistungen, 

die weder beim Barkauf noch beim Kredit geboten werden. Der Kunde lässt sich offen, 

wie er sich nach Vertragsablauf entscheiden möchte.  

 

Weitere Unterschiede zwischen Leasing und Kredit: 

 Leasing Kredit 

Eigentümer  Leasinggeber Kreditnehmer, ev. 

Eigentumsvorbehalt des 

Kreditgebers 

Bilanzierung des Objekts Leasinggeber Kreditnehmer 

Staatliche Gebühren Bestandsvertragsgebühr 

1% des Leasingentgelts, 

bzw. 1% von 36 

Monatsleasingentgelten, 

kann mitfinanziert werden 

Kreditvertragsgebühr 

0,8% der Kreditsumme, 

kann nicht mitfinanziert 

werden.  

Finanzierungsumfang Gesamtinvestition Oft nur teilweise 

Eigenleistung 

  

Depot – oder 

Kautionszahlungen 

möglich  

Reduziert Kreditbetrag 

Finanzierungsdauer = „Grundmietzeit“, max. 

90% der wirtschaftlichen 

Nutzungdauer (bei 

Vollamortisation mind. 

40%) 

Keine Vorgabe, bei KFZ 

jedoch max. 

Nutzungsdauer 

Steuerliche 

Investitionsbegünstigungen 

Anspruch Leasinggeber Anspruch Leasingnehmer 
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Zusätzliche Leistungen Diverse Serviceleistungen 

wie zum Beispiel: 

Tankkarte, Hilfe bei 

Objektauswahl, 

Reifenfinanzierungen... 

Keine 

Restwert-Teilamortisation In Höhe des bei 

Vertragsende zu 

erwartenden Marktwertes 

Nicht üblich 

   

Abb. 9: Unterschiede zwischen Leasing und Kredit  

 

5 Die aktuelle Finanzkrise und das Leasinggeschäft 
 

Die Finanzkrise hinterlässt weltweit Spuren in Ökonomie und  Politik. Welche Folgen die 

Finanzkrise auf die Leasing-Branche hat, soll in diesem Kapitel untersucht werden. Erst 

einmal muss der Begriff „Finanzkrise“ definiert werden. In den USA wurden über viele 

Jahre hinweg Hypothekendarlehen für Immobilien an KreditnehmerInnen mit einer 

geringen Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit verliehen. Obwohl die Kreditinstitute 

wussten, dass ihre KundInnen finanziell zu schwach sind und sich den Kredit nicht leisten 

können, wollten sie sich das Geschäft nicht entgehen lassen. Es resultierten millionenhohe 

Verluste und nicht abbezahlte Kredite. Trotzdem wurden immer mehr Kredite vergeben 

und die Wirtschaft kam nicht mehr aus dieser Spirale heraus (vgl. 

www.schulmathematik.net, 2013).  

 

„Die Absatzkrise der AutobauerInnen in Europa wirkt sich auch auf den österreichischen 

Leasingmarkt aus. Viele PrivatkundInnen bezahlen ihr Auto lieber in bar. Das betrifft alle 

Modelle und Preisklassen. Begonnen hat diese Entwicklung mit der Griechenlandkrise 

(www.wirtschaftsblatt.at; Burkhardt Ernst).“ 

Jedoch wird Leasing andererseits laut einer Marktstudie vom Jahr 2011 auch gerne 

häufiger als Finanzierungsalternative gewählt (vgl. Schur, Rost 2011 

http://downloads.leasingverband.de/berichte-broschueren). 

Wie man in der Abbildung sehen kann hat sich der Leasingmarkt von der Krise im Jahr 

2008 wieder stabilisiert. Grund für das niedrigere Niveau ist, dass steuerliche 

http://www.schulmathematik.net/
http://www.wirtschaftsblatt.at/
http://downloads.leasingverband.de/berichte-broschueren
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Begünstigungen teilweise reduziert wurden und somit für viele LeasingnehmerInnen die 

Attraktivität verloren ging, jedoch kann gesagt werden, dass der Leasingmarkt nach jeder 

Krise wieder einen Aufschwung erfährt (vgl. Hudec/Riedmüller/Sinkovits 2013, S. 1) 

  

 

Abb.10: Wachstumsdynamik des KFZ-Leasingmarktes in Österreich 

 

Die Finanzkrise aus Sicht der Leasinggeber: 

Beim Immobilienleasing gab es im ersten halben Jahr 2013 einen deutlichen Anstieg im 

Neugeschäft und Vertragsvolumen.                                      

Das Segment Mobilienleasing zeichnete einen Rückgang im Neuvertragsvolumen. Grund 

für diesen Rückgang war die anhaltend schwache Konjunktur und die damit verbundene 

Investitionszurückhaltung. Man kann beobachten, dass Unternehmen aufgrund der Krise 

mit Neuinvestitionen vorsichtig umgehen und ihre Mittel gut planen (vgl. Verband 

Österreichischer Leasing-Gesellschaften, 2013).  

 „Das KFZ-Leasing weist mit 68 Prozent den deutlich größten Anteil am Inlands-

Neugeschäft auf. So konnte trotz gesunkener KFZ-Neuzulassungen (-8,4 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr) mit 76.591 neu abgeschlossenen Verträgen ein Volumen von 1,7 

Mrd Euro (-1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr) erzielt werden. Die durchschnittliche 

Vertragssumme betrug im ersten Halbjahr 2013 22.826 Euro, was einer Steigerung von 

+1,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2012 entspricht. Weiterhin werden 

knapp ein Drittel aller neu zugelassenen Fahrzeuge über Leasing finanziert 

(http://www.leasingverband.at/node/697, 2013).“ 
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Durch eine niedrigere Nachfrage der KonsumentInnen sinken die Preise, besonders für 

KFZ. Das Nichterreichen der Restwerte am Ende der Laufzeit ist für den Leasingmarkt 

nicht sehr positiv.  

Auch der Leasingmarkt leidet unter der Finanzkrise. Jedoch sehen ExpertInnen auch 

Vorteile in der Krise, die jedoch nur für den Leasingmarkt gelten. Die Kredite werden in 

der Zukunft immer teurer für die VerbraucherInnen werden (vgl. Schulmathematik 

2013).  

Die Finanzkrise aus Sicht der LeasingnehmerInnen 

Für immer mehr Privatpersonen ist Leasing eine gute Alternative, ein neues Auto 

anzuschaffen. Durch die Finanzkrise haben Haushalte nicht mehr so viel Geld zur 

Verfügung, um monatelang ansparen zu können.  

Schon mit Leasingraten von 100,- EUR im Monat können Kleinwagen finanziert 

werden. Auf diese Art können VerbraucherInnen das altes Auto abwracken, die 

Umweltprämie kassieren und eine Finanzierung abschließen. Und dies, obwohl die 

monatlichen Einnahmen gesunken sind (www.wirtschaftsblatt.at 2013).  

Andererseits wissen viele Kunden nicht, welche Möglichkeiten Leasing bietet und 

scheinen recht überrascht, wenn man Ihnen als Berater die Möglichkeiten aufzeigt. Es 

scheint hier eindeutig am Informationsmangel liegen. Bezogen auf die Krise ist für 

Privatpersonen Leasing eine gute Möglichkeit, da hochpreisige KFZ einen starken 

Preisverfall haben und am Ende das Auto durch einen Kredit mehr kostet als es nach 

Abzahlung noch wert ist. (vgl. Buchhorn, Paul 2013).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wirtschaftsblatt.at/
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6 Fazit  
 
 

Das Ziel dieser Arbeit war es, eine Empfehlung für Privatkunden hinsichtlich der 

Finanzierungsform für Kraftfahrzeuge abzugeben. Die Entscheidung über die Art der 

Finanzierung hängt von rechenbaren und nicht rechenbaren Vorteilen ab, wobei auf den 

Bedarf und die Situation der KundInnen eingegangen werden sollte.  

In Zukunft wird Leasing eine gute Finanzierungsalternative sein, da auch Privatpersonen, 

deren Einkommen durch die Inflation immer knapper wird, sich so ohne langfristig 

Bargeld anzusparen, ein neues Auto leisten können. An erster Stelle wäre zu nennen, dass 

die KundInnen sich einmal klar darüber werden sollen, ob sie ein Interesse an einem 

Nutzungsrecht oder an einem Eigentumsrecht haben. Wobei jedoch anzumerken ist, dass 

eine Leasingfinanzierung sehr flexibel gestaltbar ist und sogar am Ende der Laufzeit noch 

ein Ankauf des Leasingobjekts möglich ist.  Außerdem bleibt auch zu bedenken, dass bei 

einer Kreditfinanzierung eines etwas älteren Autos nach kurzer Zeit bereits Reparaturen 

anfallen könnten und die VerbraucherInnen sich nicht bewusst sind, sich lieber gleich ein 

neues Auto anschaffen zu können. Eng damit verknüpft ist, dass die Finanzierungsart auch 

an das Preissegment und Alter des KFZ anzupassen ist. Häufig sind gebrauchte KFZ nicht 

mehr leasingfähig, da die Leasingkette durch einen Barkauf unterbrochen wurde. Hier ist 

es dann einerseits wichtig, abzuwägen, ob man ein gebrauchtes Auto bar oder mit 

Kreditfinanzierung kauft, oder ob man nach einem leasingfähigen KFZ Ausschau hält. 

Nicht minder zu beachten ist der hohe Preisverfall bei hochpreisigen Autos, welcher 

gerade jetzt in der Krise so hoch ist, dass eine Kreditfinanzierung am Ende viel mehr 

kosten würde, als das Auto nach der Abzahlung noch wert ist. Darüber hinaus ist 

anzumerken, dass bei einer Leasingfinanzierung kein Eigenkapital notwendig ist, 

wohingegen bei einem Kredit normalerweise 20% Eigenkapital aufgebracht werden 

sollten. Die KundInnen schonen somit ihre Liquidität und können das ersparte Geld als 

Reserve belassen. Des Weiteren ist auch eine Kautions – oder Depotzahlung beim Leasing 

möglich, welche verzinst wird. Beim Kredit vermindert die Eigenleistung die Kredithöhe. 

Die KundInnen können die Leasingrate nach ihren Bedürfnissen innerhalb der 

steuerlichen Rahmenbedingungen selbst gestalten. Die Leasinggesellschaften unterstützen 

die LeasingnehmerInnen bei der Auswahl des KFZ, häufig ist der Kaufpreis oder die 

Versicherung durch Kooperationen mit den Herstellern durch eine Leasingfinanzierung 

etwas günstiger. Ebenso kann von unzähligen Serviceleistungen Gebrauch gemacht 

werden, wie zum Beispiel Vergünstigungen beim Tanken oder Einschließung neuer 

Reifen in den Leasingvertrag.  



                                                      32 

 

Wie in der Berechnung im Kapitel vier deutlich wurde, ist eine Leasingrate deutlich 

niedriger, als die Kreditrate. Ebenso sonstige Gebühren, die bei Vertragsabschluss 

anfallen.  

 

Die LeasinggeberInnen haben durch das komplette Eigentumsrecht einen stärkeren 

Standpunkt bis zum Ende der Laufzeit im Gegensatz zu einem Kredit. Vorteil dessen und 

der guten Verwertbarkeit eines Leasingobjekts ist, dass sehr oft auf zusätzliche 

Sicherheiten verzichtet werden kann. Hinsichtlich der Umsatzsteuer können sich aufgrund 

fehlender Berechtigung zum Vorsteuerabzug bei Privatpersonen Umsatzsteuervorteile 

oder damit zusammenhängende Vorteile ergeben.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Privatpersonen erst einmal überlegen sollten, 

welche Bedürfnisse und Wünsche sie haben. Dementsprechend kann dann die passende 

Finanzierungsform gefunden werden und abgewogen werden, welche Vor- und Nachteile 

sich daraus ergeben. Ein Vergleich von unterschiedlichen Leasinggesellschaften wäre 

ebenfalls empfehlenswert. Das 2010 in Kraft getretene Verbraucherkreditgesetz besagt, 

dass privater KonsumentInnen geschützt werden und der Kredit- bzw. 

Leasingvergabeprozess transparenter gemacht werden soll.  
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